
Anlage 3 
Ablaufplan zum Aktionsplan von Deutschland 

zur Einhaltung der Rechtsvorschriften in Bezug auf das Schwänzekupieren beim Schwein 
(Stand: August 2018) 

 
 

 
 
                              
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

für Betriebe, die vorerst weiterhin kupieren bzw.  
kupierte Tiere einstallen 

 

 

 

für Betriebe, die in den 
Kupierverzicht einsteigen 

Option 1 Option 2 

Festlegung und Umsetzung von geeigneten Optimierungsmaßnahmen                                  
(möglichst mit Tierarzt / Berater) 

Ausfüllen einer Tierhalter-Erklärung zur Vorlage beim FE/AZ/M                                       
(möglichst mit Tierarzt / Berater) Gültigkeit: 1 Jahr 

im Rahmen einer Kontrolle überprüft die zuständige Behörde (Tierschutz) alle zugrunde 
gelegten Informationen auf Plausibilität und Umsetzung 

 

Kupierverzicht bei kleiner 
Tiergruppe                        

(als „Kontrollgruppe“; in 
Abstimmung mit Tierarzt / 

Berater) und Erhebung von 

Verletzungen 

Erhebung von Verletzungen                        
bei kupierten Schweinen durch: 

Erfassung im Bestand  

oder 

Nutzung von Schlachtbefunden (falls vorhanden)                                 
 

Tritt in einem Betrieb in einem Zeitraum von 2 Jahren immer wieder Schwanzbeißen auf, hat 
der Tierhalter (möglichst mit Tierarzt / Berater) einen schriftlichen Plan, der weitergehende 

Maßnahmen zur Risikominimierung enthält, zu erstellen und der zuständigen Behörde 
vorzulegen (analog Regelungen nach § 58d AMG). Die zuständige Behörde prüft, ob ein 

ordnungsbehördliches Eingreifen nach § 16a TierSchG erforderlich ist und Maßnahmen zur 
Erfüllung der Anforderungen des §2 TierSchG anzuordnen sind. 

 

Empfehlung: 

Betriebsindividuelle 
Risikoanalyse oder  

bereits Erfahrung mit der 
Haltung unkupierter 

Schweine 

Betriebsindividuelle Risikoanalyse 

durch Nutzung von: Managementtool (möglichst mit 
Tierarzt / Berater), vorliegende betriebsinterne 

Tierschutzindikatoren, Schlachtbefunde, Ergebnisse 
von Checks + Analysen 

+ 

+ +  

(wenn Verletzungen 
auftreten) 

 



 
Ergänzungen: 
 

 
- die Verantwortung zur Durchführung der Risikoanalyse (gemäß Option 1), der Erhebung 

von Schwanzverletzungen sowie der Umsetzung von geeigneten Optimierungsmaßnahmen 
(gemäß der Optionen 1 und 2) liegt beim Tierhalter. 

 
- bei der betriebsindividuellen Risikoanalyse sind die Parameter Beschäftigungsmaterial, 

Stallklima, Gesundheit und Fitness, Wettbewerb um Ressourcen sowie Ernährung (gemäß 
der Empfehlung (EU) 2016/336) zu berücksichtigen. Die verschiedenen genannten 
Möglichkeiten (Managementtool, Nutzung vorhandener Daten) können hierzu auch in 
Kombination genutzt werden. 
 

- es wurden Dokumentationsmöglichkeiten von Schwanz-/Ohrverletzungen, einer 
Risikoanalyse inkl. der Dokumentation von Optimierungsmaßnahmen und eine Tierhalter-
Erklärung erarbeitet. 

 
- für die Tierhalter-Erklärung zur Vorlage beim Ferkelerzeuger/Aufzüchter/Mäster sind alle 

drei Nachweise erforderlich. 
 

- liegt für den eigenen Betrieb sowie für den aufnehmenden/abgebenden Betrieb keine 
Tierhalter-Erklärung vor, ist eine unkupierte Kontrollgruppe (gemäß Option 2) vorzuhalten. 

 
- alle unkupiert verbliebenen Ferkel sind z.B. über ein farbiges Dornteil der Ohrmarke zu 

kennzeichnen, um diese von den anderen Tieren im Betrieb unterscheiden zu können. 
 

- ab sofort wird mit einer Information in Bezug auf die Inhalte des Aktionsplans begonnen. Ab 
dem 1.7.2019 wird die Tierhalter-Erklärung (mit den dafür ggf. zusätzlich erforderlichen 
Dokumentationen) zum Nachweis der Unerlässlichkeit des Kupierens für alle Schweine 
haltenden Betriebe verbindlich. Die erarbeiteten Dokumentationsmöglichkeiten können zur 
Darlegung verwendet werden. 

 
- nach etwa 2 Jahren soll die Umsetzung evaluiert werden. 

 


